
Kremmen, den 04.05.2023

Bekanntmachung der Stadt Kremmen

Die Stadtverordnetenversammlung  der  Stadt  Kremmen  hat  in  der  öffentlichen  Sitzung  am  27.04.2023  folgenden
Beschluss gefasst:

Die Stadtverordnetenversammlung  der  Stadt  Kremmen  beschließt  auf  Grundlage  des  §  124 Abs. 3  i.  V.  m.  §  6  Abs. 4
Kommunalverfassung des  Landes  Brandenburg  die  Grenzänderung  zwischen  der  Gemeinde  Fehrbellin  (Landkreis
Ostprignitz-Ruppin) und der Stadt  Kremmen (Landkreis  Oberhavel) aus Gründen des öffentlichen Wohls den Abschluss
des beigefügten  Gebietsänderungsvertrages  nebst  Flurkartenauszug.  Der  Bürgermeister  und  die  stellvertretende
Bürgermeisterin werden hiermit ermächtigt den anliegenden Vertrag zu unterzeichnen.

Beschluss-Nr.:01-51-2023

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der gesetzlichen Mitglieder : 19
davon anwesend : 17
Ja-Stimmen : 17
Nein-Stimmen : 0
Enthaltungen : 0

Sebastian Busse
Bürgermeister

Verfahrensvermerk:
auszuhängen am : ausgehängt am :
abzunehmen am : abgenommen am :


